
304 Gesetz üb. die Errichtung des Obersten Gerichtshofes 

§3

(1) Bei dem Obersten Gericht werden Zivil- und Straf
senate gebildet. Ihre Zahl bestimmt auf Vorschlag des 
Präsidenten des Obersten Gerichts die Regierung der 
Republik.

(2) Die Senate sind mit einem Oberrichter als Vor
sitzendem und zwei Richtern besetzt. Schließt sich der 
Präsident oder der Vizepräsident einem der Senate an, 
so übernimmt er in ihm den Vorsitz.

§4 •

(1) Beim Obersten Gericht besteht ein Großer Senat 
aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, den Ober
richtern der beteiligten Senate und drei bis fünf von der 
Regierung zu bestimmenden weiteren Mitgliedern, unter 
denen sich mindestens je ein Mitglied eines Zivil- und 
eines Strafsenats befinden muß.

(2) Falls ein Senat bei Entscheidung einer grundsätz
lichen Rechtsfrage von der ihm bekannten Entscheidung 
eines anderen Senats oder des Großen Senats abweichen 
will, hat er diese dem Großen Senat vorzulegen. Hat die 
Rechtsfrage nur zivilrechtliche Bedeutung, so wirken nur 
die einem Zivilsenate, hat sie nur strafrechtliche Bedeu
tung, so wirken nur die einem Strafsenate angehörenden 
Mitglieder des Großen Senats bei der Entscheidung mit. 
Die Entscheidung ist zu veröffentlichen.

§5
(1) Bei dem Obersten Gericht besteht ein Präsidium, 

dem der Präsident, der Vizepräsident und die Ober
richter angehören.

(2) Das Präsidium verteilt die Geschäfte für ein Jahr
im voraus.


